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Merſeburger
Sechs und Zwanzigſter Jahrgang.

3. Quartal. Sonnabend den 24. Juli 1852. Stück 7.

Bekanntmachungen.
Jch mache den Bewohnern der Ortſchaften Schladebach, Witzſchersdorf und Kötzſchau bekannt, daß ihnen

durch Verfügung des H errn General Directors der Steuern die Erleichterung geworden iſt, für ihre Fuhrwerke bei dem Verkehre
nach und von Merfeburg an der Hebeſtelle zu Wallendorf das Chauſſeegeld jedesmal ſtatt für 2 Meilen für Eine Meile zu entrichten.

Denjenigen, welche dieſe Begünſtigung beanſpruchen, liegt jedoch die Verpflichtung ob, ſich bei Berührung der Barrière
Wallendorf durch Marken, welche ihren Namen und Wohnort nachweiſen und mit dem Siegel der Ortsbehörde verſehen ſein
müſſen, gegen den betreffenden Chauſſeegeld Erheber zu legitimiren.

Merſeburg, den 17. Juli 1852. Der Königliche Landrath Weidlich.

Jch bringe hiermit zur öffentlichen Kenntniß, daß der Nachbar und Einwohner Schöppe Gottlob Bubam zum Orts-
richter in Creipau und der Nachbargutsbeſtitzer Erdmann Schmidt zum Ortsrichter in Hohenweiden, erſterer an Stelle
des verſtorbenen c. H

Merſeburg, den 20. Juli 1852.
eſſelbarth, letzterer an Stelle des abgegangenen c. Lange gewählt und verpflichtet ſind.

Der Königliche Landrath Weidlich.

Bekanntmachung. Diejenigen Grundſtücksbeſitzer der
hieſigen Stadtflur, welche ünſere Bekanntmachung vom 7. Junid. J. wegen Auszahlung der ihnen zuſtändigen Jagdpachtgetver

auf den dreijährigen Zeitraum pro 1849 bis mit 1851 bis
jetzt unberückſtchtigt gelaſſen haben, werden nochmals aufgefor-
dert: nunmehr innerhalb 8 Tagen die auf ſie repartirten Be-
träge in unſerer Stadthauptkaſſe zu erheben, da wir uns ſonſt
veranlaßt finden, ihnen die Letzteren auf ihre Koſten zuſenden
zu laſſen.

Merſeburg den 19. Juli 1852.
Der Magiſtrat.

Bekanntmachung. Jn unſerer Bekanntmachung vom
19. d. M. in Betreff des Aehrenleſens iſt unter Nr. 2. das
Aehrenleſen an den gewöhnlichen Arbeitstagen vor 6 Uhr Mor-
gens und nach 6 Uhr Abends verboten worden.

Die Erfahrung hat jedoch gelehrt, daß das Aehrenleſen
vorzugsweiſe in der Mittagszeit von 11 bis 1 Uhr betrieben
wird, weil die Arbeiter während dieſer Zeit Mittag machen,
die Felder daher weniger beaufſichtigt ſind und Diebereien leichter
ausgeführt werden können. Es wird daher das Aehrenleſen
an den gewöhnlichen Arbeitstagen auch während der Mittags-
zeit von 11 bis 1 Uhr gänzlich unterſagt. Contraventionen
werden nach F. 41. der Feldpolizei Ordnung mit Geldſtrafe
von 5 Sgr. bis 3 Thlr. oder verhältnißmäßiger Gefängnißſtrafe
geahndet werden.

Merſeburg, den 21. Juli 1852.
Der Magiſtrat.

Bekanntmachung.
Die Metze Roggenmehl wird verkauft für 8 Sgr. 9 Pf.

in der Altenburg Nr. 811. bei
J. C. Wächter.

çggr ,zzswwFx J

Nothwendiger Verkauf.
Das zu Lützen in der Mittelgaſſe belegene und sub Nr. 64.

des Haushypothekenbuchs von Lützen eikgetragene, der Marie
Roſine geſchiedenen Meiche geborne Kolbe gehörige braube-
rechtigte Haus ſammt Zubehör, abgeſchätzt auf

800 Thlr. 22 Sgr. 83 Pf.,
zufolge der, nebſt Hypothekenſchein und Bedingungen in un-
ſerer Regiſtratur einzuſehenden Taxe, ſoll

am 9. Auguſt 1852, Vormittags 10 Uhr,
an ordentlicher Gerichtsſtelle ſubhaſtirt werden.

Lützen, den 18. April 1852.
Königliche Kreisgerichts-Commiſſion,

Erſten Vezirks.
Bekanntmachung.

Der mit der Königlich Belgiſchen Staats Verwaltung der
Poſten, Eiſenbahnen und Telegraphen bereits beſtehende Ver-
trag über den gegenſeitigen Austauſch kleiner PäckereiSen-
dungen zwiſchen Belgien und Preußen, welcher bisher nur auf
Sendungen nach den Belgiſchen Orten Couvain, Verviers,
Lüttich, Antwerpen, Brüſſel, Gand, Oſtende, Courtray und
Mons Anwendung gefunden hat, iſt dahin erweitert worden,
daß Packete aus Preußen und den Ländern welche ſich der
Vermittelung der Preußiſchen Poſten bedienen, nach den übrigen
an der Staats Eiſenbahn gelegenen Belgiſchen Stationen und
nach den mit dieſen in directer Verbindung ſtehenden Belgiſchen
Orten, ferner nach dem nördlichen Frankreich und nach Groß-
britannien et vice versa auf dem ſchnellſten Wege, welchen
Eiſenbahnen und Poſten mit raſcher Zollabfertigung darbieten,
ohne Unterbrechung befördert werden können und zwar

A. nach Belgien und Frankreich:
Packete, Geld und Werth Sendungen bis zur Höhe
oder Breite von 4 Fuß rheiniſch,
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B. nach Großbritanien und Jrland, den Vereinigten Staaten

in Nordamerika, nach den beiden Jndien, nach China,
Spanien, Portugal, Gibraltär, Genug, Livorno, Civita-
Vecchia, Malta, Alexandrien, Smyrna, Conſtantinopel c.

nur Probenpackete
Geld und Werth Sendungen, ferner die eigent-
lichen Waaren Sendungen ſind dahin ausgeſchloſſen.

Vorerſt können nur die ordingiren Packet reſp. Proben-
Sendungen zwiſchen Preußen einerſeits und Belgien Frank-
reich und Großbritannien andererſeits bis zum Beſtimmungs-
orte frankirt werden. Die Geld und Werth Sendungen nach
Belgien und Frankreich werden nur unfrankirt vder bis zur
Preuß. Belgiſchen Grenze frankirt angenommen.

Beiſpielsweiſe würde für
1 Pkt. von 10 Pfd. von Berlin nach Oſtende 333 Sgr.,
1 Pkt. von 12 Pfd. von Berlin nach Paris 543 Sgr.,
1 Muſter-Pkt. von 10 Pfd. von Berlin nach London 61 Sgr.

Porto zu entrichten ſein.
Jedes Colli muß mit einigen deutlichen Buchſtaben oder

Zahlen mit einem deutlichen Spiegelabdruck und mit vollſtän-
diger Angabe des Beſtimmungsorts verſehen, auch die Em-
ballage dem Jnhalte des Packets und der Entfernung ange-
meſſen ſein.

Sendungen nach Frankreich und Großbritannien dürfen
weder verſchloſſene Briefe enthalten, noch darf zu denſelben ein
verſchloſſener Adreßbrief gehören. Die Belgiſche Verwaltung
läßt einen verſchloſſenen Adreßbrief bis zum Gewicht von l Loth
(15 Grammes) ohne beſonderes Porto zu. Schwerere Begleit-
briefe zu den Sendungen nach Belgien werden nicht angenommen.

Der Adreßbrief zu den Sendungen nach Belgien Frank-
reich und Großbritannien muß in franzöſiſcher Sprache abgefaßt
und von einer franzöſtſch geſchriebenen Zoll Declaration be-
gleitet ſein, welche zu den Sendungen nach Belgien einfach,
zu den Sendungen nach Frankreich, Großbritannien c. doppelt
ausgefertigt ſein muß.

Die Poſtanſtalten werden dem Publikum auf etwaige An
fragen über die Verſendung von Päckereien 2c. nach den ge-
dachten Ländern bereitwillig und gründliche Auskunft ertheilen.

Berlin, den 17. Juli 1852.
General-Poſtamt.

Schmückert.

Bekanntmachung.
Jn Folge einer Verſtändigung mit der Kaiſerlich Ruſſiſchen

Poſtverwaltung iſt vorläufig für dieſes Jahr die Ein-richtung gewoſten worden, daß die mittelſt der Poſtdampfſchiffe

von Stettin nach St. Petersburg zu befördernden Sendungen
mit friſchem Obſt und lebenden Pflanzen gleich nach der An-
kunft in Kronſtadt der zollamtlichen Reviſion unterworfen und
hiernächſt entweder mit dem Paſſagier Dampfbote, oder falls
dieſes die Sendungen nicht ſämmtlich zu faſſen vermag,
mit einem eigends zu dieſem Zwecke zu benutzenden Fluß-
Dampfboote nach St. Petersburg weiter expedirt werden.

Eine Erhöhung der Fracht für dieſe Sendungen tritt in
Folge des obigen Arrangements für jetzt nicht ein.

Berlin, den 18. Juli 1852.
General-Poſtamt.

Schmückert.

Hausverkauf.
Das in der Kreuzgaſſe unter Nr. 516. belegene braube-

rechtigte Wohnhaus nebſt Hofraum, Stallung und einem Gärt-
chen iſt aus freier Hand zu verkaufen.

Merſeburg.

ſoll auf

Obſtverpachtung.
Der Anhang in den Gärten des Rittergutes Dehlitz a. S.

den 1. Auguſt d. J. Nachmittags 3 Uhr,
in der Jnſpectorwohnung öffentlich meiſtbietend verpachtet wer-
den. Pachtluſtigen wird der Gärtner Meyer ſchon vorher
jederzeit das Obſt nächweiſen.

Obſtverpachtung.
Mittwoch, den 29. d. M., Nachmittags um 2 Uhr,
ſoll das Obſt in dem ſogenannten Herrengarten und in dem,
an dem Wege nach dem Werder zu gelegenen ſogenannten
Großgarten, einzeln, meiſtbietend verpachtet werden.

Merſeburg den 22. Juli 1852.
Kops, Zimmermeiſter.

Zum Einmachen empfehle:
ächt indiſchen Zucker,
franzöſiſchen Weineſſig,
Eſtrachon- Eſſig

Hrm. Klingebeil jun.
Pauline Holzmüller,

Preußergaſſe, nahe am Markt,
empfing wieder neue Sendung Italiener und Brüſſeler Stroh-
hüte für Herren, ſowie auch Feldhüte, und offerirt ſolche zu ſo
liden Preiſen.

Ein freundliches Logis mit Meunbles, für einen
Herrn, iſt vom 1. September ab zu vermiethen.

A. J. Weiſen am Markt.
Verſicherung der Erndten in Scheunen

und Schobern
ſowie des Viehs, der acker wirthſchaftlichen Geräthe und Gebäude
gewährt die von uns vertretene Feuer-Verſicherungs-
Geſellſchaft Colonig gegen feſte, mäßige Prämie. Das
Nähere wird, auf gefällige Anfrage, prompt mitgetheilt und
das zur Ordnung der Verſicherung Erforderliche ſorgfälltig von
uns beſorgt.

E. G. Kamprath in Lauchſtädt.
Reinhold Steckner in Lützen.
C. H. A. Hertel in Schkeuditz.
Schulanzeige.Der Unterzeichnete beabſichtigt, von Michaelis d. J. ab,

eine Anſtalt zur Vorbereitung junger Leute für das Schulfach,
ſowie zur weitern Fortbildung anderer Knaben oder jungen
Leute in Schulkenntniſſen zu errichten.

Hierauf Reflectirende werden gebeten, das Nähere bei mir
ſelbſt zu erfragen.

Thalſchütz (bei Dürrenberg), den 20. Juli 1852.
Der Schullehrer A. Fritzſche.

e Funkenburg.Concert, Sonntag den 25. Juli. Anfang 3 Uhr
Abwechſelnd mit Militairmuſik.

Braun.
Concert im Niſchgarten.

Dienstag, den 27. Juli er. findet das 4. Geſellſchafts-
Concert im Riſchgarten Statt, woran auch, wie bisher, Nicht-
mitglieder Theil nehmen können. Anfang 6 Uhr.

Merſeburg, den 22. Juli 1852.
Das Direetorinum der Geſellſchaft vom

19. October 1828.
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Am 7. Sonntag nach Trinitatis predigen in der

Schloß und Domkirche: Vorm. Herr Conſiſtorialrath Frobenius;
Nachm. Herr Cand. Knoblauch.

Stadtkirche: Vormittags Herr Paſtor Schellbach Nachmittags Herr
Diaconus Hartung. Abends 7 Uhr Bibelſtunde, derſelbe.

Neumarktskirche: Herr Paſtor Driebel.
Altenburger Kirche: Herr Paſtor Urtel.

a. S. bezogen werden kann, weiſt nach L. Menzel, Entenplan
Nr. 211., Herrn Uhrmacher Urbans Haus.

Am 16. d. M. iſt das Dienſtbuch des Unterzeichneten auf
t wer dem Wege von Großgöhren nach Dehlitz a. S. verloren ge
vorher angen. Der ehrliche Finder wird gebeten, daſſelbe t eine

angemeſſene Belohnung bei dem Schornſteinfegermſtr. Dietrich
in Lützen wieder abzulieſern.

Uhr,
t dem,

annten Schwurgerichtshof zu Naumburg.
Das Verdict der Geſchwornen lautete bei ſämmtlichen

Angeklagten auf ſchuldig und wurde demnächſt vom Königlichen
ſter. Schwurgerichtshof ein Erkenntniß dahin publicirt, daß 1)

der Angeklagte Leißling wegen zweier ſchwerer Diebſtähle
und eines einfachen mit 4 Jahr 8 Tagen Zuchthaus und
Stellung unter Polizeiaufſicht auf 4 Jahre 2) der Angeklagte
Bernsdorf wegen zweier ſchwerer Diebſtähle im erſten Rückfalle

jun. mit 4 Jahre 6 Monate Zuchthaus und 5 Jahre Polizeiaufſicht;
T 3) der Angeklagte Kaßel wegen zweier ſchwerer Diebſtähle mit

4 Jahr Zuchthaus und 4 Jahr Polizeiaufſicht; 4) der Ange-
klagte Carl Schulze wegen eines ſchweren Diebſtahls mit 2

Stroh- Jahr Zuchthaus und 2 Jahr Polizeiaufſicht; 5) der Angeklagte
zu ſo Walther wegen eines einfachen Diebſtahls im wiederholten

Rückfalle mit 2 Jahr Zuchthaus und 2 Jahr Polizeiaufſicht;
e 6) der Angeklagte Saal wegen Diebeshehlerei mit 14 Tagen

Gefängniß und 7) der Angeklagte Gottlob Schulze wegen Be-
Irkt günſtigung eines Diebſtahls mit 8 Tagen Gefängniß zu beſtrafen.

2) Die geſchiedene Johanne Marie Klingler geb. Graup-
nen ner aus Croſſen, 53 Jahre alt, welche wegen wiſſentlichen

Meineids als Zeugin in Anklageſtand verſetzt iſt, leiſtete am
17. Juni 1851 in einer Jnjurien Prozeßſache einen Eid dahin

ſebäude ab daß ſie noch nicht wegen Diebſtahls beſtraft worden ſei,
ings- trotzdem ſie vor der Eidesleiſtung eindringlich ermahnt worden

Das war. Später erwies es ſich aber, daß ſie wirklich ſchon ein-
lt und mal, ehe ſie den fraglichen Eid leiſtete, wegen Felddiebſtahls
ig von mit 10 Tagen Gefängniß beſtraft war. Nachdem die Geſchwor-

nen ihr Schuldig ausgeſprochen hatten, erkannte das Gericht
t. auf eine 1 jährige Zuchthausſtrafe und Stellung unter Pol. Aufſ.

auf dieſelbe Dauer, ſowie öffentl. Bekanntmachung dieſer Strafe.
Am 8. Juli.

Der Riemergeſelle Auguſt Schneider und der Zimmer-
geſelle Friedrich Schneider, beide aus Breitenbach, ſind
wegen thätlicher Widerſetzlichkeit gegen Forſtbeamte in Ausübung
ihres Amtes mit Gewalt an der Perſon und vorſätzlicher ſchwe-
rer Körperverletzungen in gemeinſchaftlicher Verübung in An-
klageſtand verſetzt.

Am 15. März d. J. gegen Abend traf der Hülfsaufſeher
Kindling in dem Walde bei Oſſig 2 Menſchen, welche den

e. EOEGipfel einer Fichte abgeſchnitten hatten, wovon ſich der eine,
in dem er den Auguſt Schneider erkannte, entfernte, und der
andere vom Baume herabſtieg. Während dem der Kindling

hr auf dieſen zuging, kehrte der erſtere wieder zurück und ſahen
ſich beide Männer auffordernd an, zogen ſodann aus der Taſche
ein Meſſer und machten es auf. Nachdem der Kindling die
beiden aufgefordert, ſich zu entfernen und ihnen ſagte, ſich nicht
unglücklich zu machen, auch den Hirſchfänger zog, traten ſte dem
Kindling mit der Entgegnung „Du biſt uns lange genug nach-
gegangen Du haſt uns genug gepeinigt näher. Der Kind-
ling zog ſich deshalb zurück, beide Männer hoben aber Knittel
von der Erde auf und ſchlugen den Erſteren über den Kopf,
in Folge deſſen ſich ein bedeutender Kampf zwiſchen den drei
Perſonen entſpann, der Kindling auch mehrmals niedergeworfen

ab,
ulfach,
jungen

ei mir

m.

yafts-

aber durch die öftern Aeußerungen des Riemergeſellen Schnei-
der: „ach ſtich doch das Luder todt“ und „Bruder, laß ihn
nicht fort, ſtich ihn todt“ von neuer Kraft beſeelt, ſich immer
wieder emporraffte und endlich das freie Feld durch Flucht er
reichen konnte, wobei er von ſeinen Angreifern noch ein Stück
verfolgt wurde. Während des Kampfes brachte der Kindling
ſeinen Gegnern einige Wunden mit dem Hirſchfänger bei, doch
wurde ihm dieſer letztere bald entriſſen und er auf eine ſehr
erhebliche Weiſe verletzt. Namentlich erhielt er 1) auf dem
linken Scheitelbeine eine 2 Zoll lange, die Kopfhaut durch
dringende, z Zoll tiefe Wunde; 2) auf der linken Stirn
eine 1 Zoll lange, die Haut durchdringende Wunde; 3)
am linken Oberarme eine 24 Zoll lange, weit aufklaffende
Wunde, durch welche nicht allein die entblößte Sehne
der Länge nach durchſchnitten, ſondern auch der darunter
liegende Schleimbeutel durchſtochen war 4) auf dem linken
Vorderarme eine 1 Zoll lange Wunde; 5) auf der linken
Schulter eine mißfarbige Anſchwellung; 6) in der hintern
Seite der linken Lendengegend einen blutenden Hautſtich; 7) auf
der innern Seite des linken Oberarmes eine mißfarbige Ge-
ſchwulſt.

Endlich waren auch die langen rindledernen Stiefeln des
Kindling von Schlägen des Hirſchfängers durchſchnitten. Jn
Folge der erhaltenen Wunden befand ſich der Kindling vom
15. März bis 16. April in ärztlicher Behandlung.

Die zur Haft gebrachten beiden Angeklagten von denen
ſich der zweite als der Zimmergeſell Schneider herausſtellte,
leugnen, zur fraglichen Zeit im Forſte geweſen und gar mit
dem Kindling zuſammen gekommen zu ſein, wollen vielmehr
ſich zu Hauſe befunden haben. Sie ſind indeſſen von mehre-
ren Zeugen an dem in Rede ſtehenden Tage im Forſte geſehen
worden und beweiſen dies namentlich die Wunden, die am an-
dern Tage nach dem quu. Vorfall an ihnen vorgefunden ſind,
von denen ſie allerdings angeben, daß ſie am Tage des Kam-
pfes in ihrer Wohnung in Streit gerathen und mit Meſſern
aufeinander losgegangen ſeien. Nach dem Gutachten des Arztes
rühren jedoch die vorgefundenen Wunden nicht von ſcharfen,
ſondern einem ſtumpfen Jnſtrumente her. Jn Betreff beider
Angeklagten erfolgte das Schuldig der Geſchwornen. Der
Gerichtshof erkannte gegen den Zimmergeſellen Schneider wegen
der erhobenen Anklage und außerdem noch wegen verſuchten
Todtſchlags auf kine 20jährige, gegen den Riemergeſellen
Schneider auf eine 15 jährige Zuchthausſtrafe.

Am 9. Juli.
Der Wollkämmer Johann Simon Auguſt Oßwald aus

Weißenfels, 24 Jahre alt, 9 Mal in Unterſuchung geweſen
und dabei nur ein Mal vorläufig freigeſprochen, iſt dringend
verdächtig, einen am 2. Februar d. J. bei der Schenkwirthin
Männel zu Weißenfels, ſowie einen am 1. Febr. beim Oeco-
nom Böhme zu Selau ſtattgefundenen Diebſtahl verübt zu haben.

Es iſt feſtgeſtellt, daß am 2. Februar ein Zuckernäpf-
chen, ein Jlluminirlämpchen, eine Hippe nebſt mehreren andern
Gegenſtänden theils aus dem unverſchloſſenen Männelſchen Kegel



hauſe, theils aus dem verſchloſſenen Gartenhauſe und zwar
aus letzterem durch Erbrechung der Thür 2) am 1. Februar
dem Oeconom Böhme zu Selau aus ſeinem mit einem hölzer-
nen Riegel verwahrten Schafſtalle 4 Hammel entwendet ſind.
Der Angeklagte iſt deshalb wegen im wiederholten Rück-
falle verübten ſchweren und einfachen Diebſtahls in den Anklage-
ſtand verſetzt und von den Geſchwornen für ſchuldig befunden
worden. Der Gerichtshof erkannte demnächſt auf 10 Jahre
Zuchthaus und 10 Jahre Polizeiaufſitcht.

Am 10. Juli
ſtanden die letzten 2 Sachen an, welche beide von der Oeffent-
lichkeit ausgeſchloſſen waren.

1) der Auszügler Auguſt Theile aus Obhauſen-
Petri, 54 Jahre alt, verheirathet und ſchon einmal wegen
Diebſtahls beſtraft. Er iſt der Unzucht mit einem 33 Jahre

und ſodann zu 2 Jahre Zuchthausſtrafe verurtheilt.
2) der Gärtner Gottlieb Donat aus Esmannsdorf,

54 Jahre alt, verheirathet, Vater von 5 Kindern und noch nicht in
Unterſuchung geweſen. Die Anklage iſt gerichtet auf Unzucht an
einer Perſon unter 14 Jahren. Das Verdict der Geſchwornen
lautet auf Schuldig und das Erkenntniß des Gerichtshofes auf
4 Jahr Zuchthausſtrafe.

Nachtrag.Jn der am 10. Juli er. geſchloſſenen II. Schwurgerichts-
Periode wurden 37 Sachen verhandelt, bei denen 58 Perſonen
betheiligt waren. Bon dieſen wurden

1) verurtheilt
38 wegen Diebſtahls reſp. Theilnahme daran,
2 wegen Meineid,
3 wegen unzüchtigen Handlungen,
1 wegen Urkundenfälſchung und
2 wegen Widerſetzlichkeit gegen Forſtbeamte;

2) freigeſprochen
8 wegen Diebsſtahls
1 wegen Brandſtiftung,
1 wegen Unzucht,
1 wegen Urkundenfälſchung und
1 wegen Erpreſſung und Drohungen.

Eine kürzlich in der „Gothaiſchen Zeitung“ enthaltene Corre-
ſpondenz aus Erfurt theilt mit, daß die mit den betreffenden
Staatsregierungen von Preußen und Sachſen ſeitens der Di-
rection der Thüringiſchen Eiſenbahn angeknüpften Verhandlun-
gen über den Bau einer Zweigbahn von Weißenfels
nach Leipzig als aufgegeben zu betrachten ſeien.

Bei einer neulichen Gerichtsverhandlung in Berlin ant-
wortete eine Zeugin bei Gelegenheit der gewöhnlichen Zeugen-
Fragen nach Namen, Stand c. auf die Frage: Und ihr Alter

„Mein Alter? Ach Gott! der iſt ſchon lange todt; zuletzt
war er Arbeitsmann.“

Theater in Lauchſtädt.
Sonntag den 25. Juli 1I852:

zum erſten Male:

Das Porsthaus,
Original Schauſpiel in 2 Abtheilungen und 4 Akten von Ch.Buch Pfeiffer Carl Horny.

alten Kinde angeklagt, das Schuldig wird über ihn ausgeſprochen
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Nachſtehende, von einer Mehrzahl diVger Einwohner unter

er Kirchenrath wirdzeichnete Petition an den Evangeliſchen O
zur beliebigen Mitvollziehung acht Tage lang in dem Stadt-
Secretariate ausliegen.

Merſeburg, den 22. Juli 1852.
Der auf den Antrag des Hohen Evangeliſchen Ober-

Kirchenraths ergangene, in dem Miniſterialblatt veröffentlichte
Allerhöchſte Erlaß vom 6. März 1852 ſanctionirt die leitenden
Grundſätze, betreffend die amtliche Verpflichtung der Kirchen
behörden in Bezug auf Union und Confeſſion.

Es wird hiernach in der Einrichtung der kirchlichen Be
hörden nur der den confeſſtonellen Gegenſatz betonenden Rich-
tung eine beſtimmte Vertretung geſichert, dieſelbe der Union
aber entzogen. Schutz und Pflege der Union wird hiernach
Denen übertragen, welche davon erklärte Gegner ſind! Dieſe,
das Recht der Union verletzende Einrichtung hat auch uns mit
tiefem Schmerz erfüllt. Unſer Gewiſſen drängt uns an den
Hohen Evangeliſchen Ober Kirchenrath die gehorſamſte Bitte
zu richten

Eine Ergänzung des Allerhöchſten Erlaſſes vom 6. März
d. J. hochgeneigteſt dahin zu vermitteln, daß der auf
dem Conſenſus der Evangeliſchen Confeſſionen ſtehen
den Union derſelbe Rechtsſchutz und dieſelbe Vertre-
tung im Kirchenregimente zu Theil werde deren ſich
jetzt die den Diſſenſus betonenden confeſſtonellen Typen
zu erfreuen haben.

Merſeburg, den 19. Juli 1852.

Der Zimmermann.
(Pretzſch am 20. Juli 1852.)

Am Saalſtrom auf des Ufers Zinne,
Die weit hin in die Aue ſchaut,
Da wird ein ſtattlich Haus gebaut,
Zu Luſt und Leid und treuer Minne.

Zum Himmel auf ſteigt das Gerüſt,
Und Schwalben kreiſen um die Maſten,
Die, pfeifend dort vom Sturm begrüßt,
Erſeufzen unter ihren Laſten.

Es klopft und hämmert Tag für Tag,
Es wachſen höher ſtets die Wände,
Weit tönt des Zimmermannes Schlag,
Das Echo ſeiner ſtarken Hände.

„Friſch auf, Jhr Burſchen, ſäumet nicht,“
So ſprach der Mann zu den Genoſſen,
Wenn auch die liebe Sonne ſticht,
Es ſtählt der Arm ſich, Schweiß begoſſen.

Und noch ein Schlag da war es aus
Hin ſank ſein Arm die Kameraden,
Sie leiteten ihn ſtill nach Haus,
Von wo ihn Gott zu ſich geladen.

Zum Richten iſt nun aufgeſchichtet;
Der Meiſter ruft die Sonne brennt
Er fehlt, und was er zugerichtet,
Fügt ſich zu ſeinem Monument.

„Schlaf wohl Geſell, du biſt geweſen
Der Pflicht getreu bis in den Tod,
Jn jenem Hauſe ſei's zu leſen,
Mir und den Meinen ein Gebot!

v. B.
Redigirt unter Verantwortlichkeit des C. Jurk. Druck und Verlag von Kobitzſch'ſchens Erben.
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